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vorwort

Die vor l iegende Publ ikat ion beschäft igt  s ich mit  der Problemat ik der in-
tegrat iven Schulung behinderter Kinder aus jur ist ischer Sicht .  Dargestel l t
werden die recht l ichen Rahmenbedingungen des internatonalen und des
schweizer ischen Rechts.  Es wird insbesondere erörtert ,  inwieweit  aus dem
Behindertendiskr iminierungsverbot und den Vorgaben des Behinderten-
gleichstel lungsgesetzes ein Recht auf integrat ive Schulung besteht.  Berück-
sichtigt werden dabei die zur integrativen Schulung ergangenen Gerichtsur-
te i le.  Diese Publ ikat ion ist  e ine überarbei tete Fassung des Tagungsbei t rages,
der in dem Sammelband <Das behinderte Kind im schweizer ischen Recht,
(Zür ich,  zoo6l  vom gleichen Autor erschienen ist .

Glarus, im Sommer 2oo7
PD Dr. Hardv Landolt
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l .  Geschicht l iche Entwicklung

Seit dem t9. lahrhundert entwickelte sich ein öffentl iches Behindertenrecht,
das insbesondere die schulische und berufl iche Ausbildung von Blinden und
später von al len behinderten Kindern zum Gegenstand hatte (Schol ler ,  r98r,
S. z5 ff.). Die ersten staatl ichen Bemühungen für eine schulische Integra-
tion wurden vorbereitet und begleitet durch einen Aufschwung der Heilpä-
dagogik, die als Teilgebiet der Sonderpädagogik um ca. rSoo begann und am
Anfang pr imär auf Taubst imme und Bl inde ausger ichtet  war (Liebermeister
& Hochhuth, ry99; Merkens, r988 und Wanecek, ry6g1.

Bereits i.77o wurde durch Abbö de L'Epöe die erste Taubstummenschule in
Par is gegründet.  Abb6 de L'Ep6e hat ebenfal ls eine Gebärdenzeichensprache
eingeführt, welche allerdings von der älteren deutschen Lautsprachmethode
abgelöst worden ist (/.C. Ammann, 169z in Hollandi Samuel Heineke in der
ersten deutschen Anstal t  in Leipzig,  r778l .Um : .784 wird in Par is durch Vo-
Ient in Haüy die erste Bl indenschule gegründet.  Louis Brai l le (r8o9-r852) hat
r8z5 die internat ional  anerkannte Punktschr i f t  in ein wissenschaft l ich abge-
sichertes und schulorganisator isch geplantes Stadium durchgesetzt .  Die ers-
te Blindenanstalt in deutschsprachigem Raum wurde durch l.W. Klein r8o4
in Wien gegründet.

Die erste Bi ldungsstät te für  Körperbehinderte wurde r .823 in Ber l in und
t87z in Kopenhagen err ichtet .  Das Sonderschulwesen in der Schweiz ent-
stand ebenfal ls im r9.  |ahrhundert .  So wurden r8 ro in Zür ich die erste <Bl in-
denanstal t r ,  r8rr  in Yverdon die erste <Taubstummenanstal t> und r88z in
La Chaux-de-Fonds die erste <Hilfsklasse, für Lernbehinderte eröffnet (Mül-
ler, zooo, S. roo ff., und Wehrli, r968). Die Sonderschulgesetzgebung beginnt
mit  dem zürcher ischen Gesetz über die Volksschule und die Vorschulstufe
(Volksschulgesetz) vom 1r.  funi  t9gg. Die Kantone Aargau (r94o),  Obwal-
den (ry47) und Basel-Land (rq+8) fo lgten. In den fünfziger fahren des zo.
fahrhunderts haben die Kantone Bern und Schwyz (rysr) ,  St .  Gal len (rgst) ,
Appenzel l - Innerrhoden (r954l ,Glarus (  r  gS6) und Basel-Stadt (  rqS8) Best im-
mungen über das Sonderschulwesen er lassen. Das kantonale Schulrecht hat
sich sei ther uneinhei t l ich und föderal ist isch entwickel t  (Gysi ,  r979, S. r l ) .

Hardy Landolt
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Von besonderer Bedeutung f t i r  das Sonderschulwesen war das In-Kraf t -Tre-
ten des IVG im fahr r959. Die Finanzierung der Sonderschulung wurde zur
Bundesangelegenhei t .  Die IV gewährte den behinderten Kindern Sonder-
schulbei t räge und den Sonderschulen Bau- und Betr iebsbei t räge. Im Rah-
men des Neuen Finanzausgleichs übernehmen die Kantone die gesnm te f  ach-
l iche, recht l iche und f inanziel le Verantwortung f t i r  d ie besonclere Schulung
von Kindern und Iugendl ichen und für die sonderpädagogischen Massnah-
men. Bis zor r  muss jeder Kanton ein Sonderschulkonzept entn ' ickeln.  Die
EDK hat zu diesem Zweck die Interkantonale Vereinbarung über clie Zusam-
menarbeit im sonderpridagogischen Bereich verabschiedet. Die denr Konkor-
dat bei t retenden Kantone verpf l ichten sich dabei  zur Einhal tung best imm-
ter Rahmenvorgaben.

Hardy Landolt
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l l .  Recht l iche Rahmenbedingungen für
die schul ische und beruf l iche Ausbi ldung
von behinderten Kindern

A. Völkerrecht l iche Rahmenbedingungen

Die verschiedenen völkerrecht l ichen Inst i tut ionen, al len voran die UNO, die
UNESCO, der Europarat  und die Europäische Union, kennen unterschiedl i -
che bi ldungspol i t ische Best immungen, die zum Tei l  b losse Empfehlungen
darstel len,  zum Tei l  für  das schweizer ische Recht nicht  gel ten (Köpcke-Dutt-
ler ,  zoo5, S. r5r f f . ) .

1.  UNO

Die UN-Generalversammlung hat sei t  Anbeginn betont,  wie wicht ig die Bi l -
dung, auch fur behinderte Kinder, ist. Bereits die unverbindliche Allgemei-
ne Erklarung der Menschenrechte vom 1o. Dezember ry48 fordert in Artikel
z6 ein Recht auf Bildung. Die Erklärung der Rechte geistig behinderter Men-
schenvom 20. Dezember r97r betont inZi f fer  z,  dass auch geist ig behinder-
ten Kindern ein Recht auf Bildung zusteht. Die nachfolgende Erklarung der
Rechte behinderter Menschen vom 9. Dezember ry75 unterstrich in Ziffer 6
diese Forderung erneut. Einen Schritt weiter ging das World Programme of
Action concerning Disabled Persons vom 3. Dezember 1982, das ein integra-
t ives Schulkonzept fordert .  Behinderte Kinder sol len uas far as possible,  im
al lgemeinen Schulsystem integr ier t  werden. Umfassende Forderungen stel l t
schliesslich die Bestimmung 6 der Rahmenbestimmungen für die Herstellung
der Chancengleichheit für Behinderte vom zo. Dezember r993 auf:

<Die Staaten sollen das Prinzip der Chancengleichheit frir behinderte Kinder, fu-
gendliche und Erwachsene ir-r den Grundschulen, weiterführenden Schulen und
im Hochschulbereich in einem integrat iven Umfeld anerkennen. Sie sol len s i -

cherstel len,  dass die Bi ldung Behinderter ein integr ierender Bestandtei l  des Bi l -

dungssystems ist .

Hardy Landolt
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r.  Die al lgemeinen Bildungsbehörden sind für die Bi ldung Behinderter in einem
integrativen Umfeld verantwort l ich. Die Bi ldung fUr gehinderte sol l  ein integrie-
render Bestandtei l  der nationalen Bi ldungsplanung, Lehrplanentwicklung und
Schulorganisat ion sein.

z. Die Einbeziehung behinderter Kinder in al lgemeine Schulen setzt die Bereit-
stel lung von Dolmetscher- und sonstigen angemessenen Unterstützungsdiensten
voraus. Ein behindertengerechtes schulisches Umfeld und Hil fsdienste für Schü-
ler mit unterschiedl ichen Behinderungen sol len gewährleistet werden.

3. Elterngruppen und Behindertenorganisationen sol len auf al len Ebenen des Bi l-
dungsprozesses einbezogen werden.

4. In Staaten, in denen Schulpf l icht besteht, sol len al len behinderten Mädchen
und fungen unabhängig von Art und Schwere ihrer Behinderung, einschl ießl ich
einer Schwerstbehinderung, Bi ldungsmöglichkeiten angeboten werden.

5. Besondere Aufmerksamkeit sol l  den folgenden Gruppen zukommen:
'  Kleinstk indernmit  Behinderungen;

'  Kindern im Vorschulalter mit Behinderungen;
'  Erwachsenen mit Behinderungen, insbesondere Frauen.

6.  Um Behinderten die Bi ldung in al lgemeinen Schulen zu ermögl ichen, sol len
die Staaten:
'  eine klare Poli t ik verfolgen, die sowohl auf Schulebene als auch von der Al lge-

meinheit verstanden und akzeptiert wird;

'  f lexible Lehrpläne vorsehen, die nach Bedarf angepasst und ergänzt werden
können;

'  fur hochwert iges Unterr ichtsmaterial,  ständige Lehrerweiterbi ldung und die
Bereitstel lung von Hil fslehrern sorgen.

Z. Integrativer Unterr icht und Programme auf Gemeinwesenebene sol len als ein-
ander ergänzende Ansätze zu einer kostenwirksamen Bildung und Ausbildung für
Behinderte gesehen werden. Nationale Programme auf Gemeinwesenebene sol len
die Gemeinwesen ermutigen, die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu
nutzen und auszubauen, um Behinderten wohnortnahe Bildungsmöglichkeiten zu
bieten.

Hardy Landolt
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8. In Situationen, in denen das al lgemeine Schulsystem noch nicht ausreichend
den Bedürfnissen al ler Behinderten gerecht wird, kann die Unterr ichtung in Son-
derschulen in Betracht gezogen werden. Sie sol l  darauf abzielen, die Schüler auf
den Eintr i t t  in das al lgemeine Schulsystem vorzubereiten. Die Quali tät der Son-
dererziehung sol l  denselben Normen und Bestrebungen entsprechen wie die al l-
gemeine Schulbi ldung und mit dieser eng verbunden sein. Für behinderte Schü-
ler sol l  zumindest der gleiche Antei l  an Bi ldungsressourcen aufgewendet werden
wie für nichtbehinderte Schüler. Die Staaten sol len sich zum Ziel setzen, das Son-
derschulwesen schrit tweise in das Regelschulwesen zu integrieren. Es wird aner-
kannt, dass die Unterr ichtung in Sonderschulen für Behinderte in einigen Fäl len
derzeit als die geeignetste Bi ldungsform angesehen werden kann.

9. Aufgrund der besonderen Kommunikationsbedürfnisse von Gehörlosen und
Taubblinden könnte ihre Ausbildung möglicherweise besser in Sonderschulen für
solche Behinderten oder in Sonderklassen und -gruppen in al lgemeinen Schulen
erfolgen. Insbesondere in der Anfangsphase muss besonderes Augenmerk auf ei-
nen einfühlsamen und kulturel l  di f ferenzierenden Unterr icht gelegt werden, der
Gehörlosen oder Taubblinden zu wirkl icher Kommunikationsfähigkeit und größt-
möglicher Unabhängigkeit verhelfen sol lr .

Diese völkerrecht l ichen Empfehlungen sind al lesamt unverbindl ich.  Das
Recht auf Bi ldung wurde aber gleichwohl durch Art ikel 13 des Internationa-
len Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom r6. Dezem-
ber ry66 (SR o.1o3.1) staatsvertragl ich verankert .  Nach dem für die Schweiz
ebenfal ls verbindl ichen Art ikel z8 Absatz r des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (UNO-Kinderkonvent ion;  SR
o.r07) s ind die Vertragsstaaten verpf l ichtet :
'  den Besuch der Grundschule für al le zur Pfl icht und unentgelt l ich zu ma-

chen;
. die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen al l-

gemein bi ldender und berufsbi ldender Art zu fördern, sie al len Kindern
verfügbar und zugänglich zu machen und geeignete Massnahmen wie die
Einführung der Unentgel t l ichkei t  und die Berei tstel lung f inanziel ier  Un-
terstützung bei Bedurft igkeit  zu treffen;

'  al len entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen
mit al len geeigneten Mitteln zu ermöglichen;

'  Bi ldungs- und Berufsberatung al len Kindern verfügbar und zugänglich zu
machen;

Hardy Landolt
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.  Massnahmen zu tref fen,  d ie den regelmässigen Schulbesuch fördern und
den Antei l  der jenigen, welche die Schule vorzei t ig ver lassen, verr ingern.

Das Recht auf Bi ldung steht nach dem ausdrückl ichen Wort laut  ual len Kin-
dern),  nament l ich auch behinderten Kindern,  zu.  Die Vertragsstaaten der
UNO-Kinderkonvent ion haben nach Art ikel  z3 Absatz 3 dafür zu sorgenr
dass uAusbi ldung, Rehabi l i tat ionsdienste (und) Vorberei tung auf das Berufs-
leben dem behinderten Kind tatsächl ich in einer Weise zugängl ich s ind, die
der mögl ichst  vol lständigen sozialen Integrat ion und der indiv iduel len Ent-
fa l tung des Kindes einschl iessl ich seiner kul turel len und geist igen Entwick-
lung forder l ich istn.

Aus diesen staatsvertragl ichen Pf l ichten können, von al l fa l l igen wenigen
Ausnahmen abgesehen, grundsätzlich aber keine subjektiven und justiziab-
Ien Rechte abgeleitet werden. Weder der Internationale Pakt über wirtschaft-
l iche, soziale und kul turel le Rechte (Urtei l  des Bundesger ichts vom r4.  Mai
zoot lzP.z46lzoool E. z und Botschaft des Bundesrates betreffend den Bei-
t r i t t  der Schweiz zu den beiden internat ionalen Menschenrechtspakten von
tg66 vom 3o. |anuar rggr [BBl.  ry9r I  r r93 und rzoz und BBI r99 t  I l  zoz]
sowie ferner Amtl .  Bul l .  NR L99r,  t4g4 und Amtl .  Bul l .  SR r99r,93o) noch
die UNO-Kinderkonvention (BGE tz3III 445E.zblbb\ bilden Grundlage für
soziale Grundrechte.

2.  UNE5C0

Das r9z5 in Genf gegründete pr ivate Internat ional  Bureau of  Educat ion bzw.
die seit ry34 tagende International Conference on Education forderte in ih-
rer Recommendation No. 51 concerning the Organization of Special Education
for mentally handicapped Children vom 15. |uni r96o eine zwingende sonder-
schul ische Ausbi ldung behinderter Kinder (vgl .  Art .  5,  t4 und z8 f f . ) .  Im sel-
ben |ahr verabschiedete die r945 gegründete UNESCO die für  d ie Mitgl ied-
staaten verbindliche Convention against Discrtmination in Education vom r4.
Dezember t96o.In Art ikel  z l i t .  a und b werden (segregated schools)  nur aus
Gründen des Geschlechts,  der Rel ig ion oder Sprache als zulässig erachtet .
Zudem werden die Staaten gemäss Artikel 3 l it. b verpfl ichtet, jedwede Dis-
kriminierung bei der Aufnahme von Kindern in staatl iche Schulen zu ver-
hindern.  Obwohl oBehinderung) nicht  a ls diskr iminierungsrelevante Eigen-
schaft erwähnt wird, erachtet ein Teil der Lehre Artikel z und 3 als Grundlage
für eine integrat ive Schulung behinderter Kinder (Degener,  1995, S. 3r f f . ) .

Hardy Landolt
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Seit  den Soer f  ahren hat die UNESCO verschiedent l ich auf die Bedeutung der
schul ischen Ausbi ldung von behinderten Kindern hingewiesen. Die Sund'
berg Declarat ionvom z. f  7.  November r98r betonte in Art ikel  r  das Recht Be-
hinderter zu uful l  access to educat ion> und st ipul ier te diverse Grundsätze,
die Staaten beachten sol l ten.  Sei t  r988, Ietztmals 1995 wurden diverse län-

derspezi f ische Studien in Bezug auf die Sonderschulung behinderter Kin-

der erstel l t .  Die Weltdeklarat ion oBildung für Al le> vom 9. März ry9o erinner-
te in Art ikel  I i l  Z i f fer  5 an das Recht auf Bi ldung, wie es berei ts der Al lge-
meinen Erklärung der Menschenrechre zu Grunde lag und forderte uequal

access to educat ion to every category of  d isabled persons as an integral  part
of  the educat ion system>.

Einen Meilenstein stel l ten die Salamanca Erklärung und der Aktionsrah-
men zur Pädagogik für besondere Bedurfnisse vom ro. funi rgg4.dar. Darin
wurde das Konzept integrativer Schulenverankert.  In der Einleitung der Sa-
lamanca Erklärung und des Akt ionsrahmens zur Pädagogik fur  besondere
Bedürfnisse vom ro.  f  uni  ryg4 wird festgehal ten:

uschulen müssen Wege f inden, al le Kinder erfolgreich zu unterr ichten, auch je-

ne, die massive Benachtei l igungen und Behinderungen haben. Es besteht wach-
sende Übereinstimmung darüber, dass Kinder und fugendliche mit besonderen
pädagogischen Bedürfnissen in jene Unterr ichtsabläufe integriert werden sol len,
die für den Grosstei l  al ler Kinder eingerichtet werden. Das hat zum Konzept in-
tegrativer Schulen geft ihrt.  Die Herausforderung an integrative Schulen ist es, ei-
ne kindzentr ierte Pädagogik zu entwickeln, die in der Lage ist,  al le Kinder, auch
jene, die schwere Benachtei l igungen und Behinderungen haben, erfolgreich zu
unterr ichten. Der Wert solcher Schulen l iegt nicht nur darin, dass sie al le Schüler
und Schüler und Schülerinnen mit qual i tätsvol ler Bi ldung versorgen können; ihre
Einrichtung ist ein wesentl icher Schrit t  dahin, dass diskriminierende Haltungen
verändert und Gemeinschaften geschaffen werden, die al le wil lkommen heissen,
und dass eine integrat ive Gesel lschaft  entwickel t  wird.  Eine Anderung der sozia-
len Perspektive ist zwingend notwendig. Viel zu lange wurden die Probleme von
Menschen mit Behinderung durch eine behindernde Gesellschaft verursacht, die
deren Schwächen mehr Beachtung geschenkt hat als den Stärkenr.

Die Salamanca Erklärung ist jedoch eine unverbindl iche Empfehlung. Weder
sind die Mitgl iedstaaten der UNESCO dadurch verpf l icht  noch kann sich der
Einzelne darauf berufen (Entscheid des Departements für  Erziehung und
Kultur des Kt.  Thurgau vom 9. August t996 E. 3).

Hardy Landolt
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3. Europarat

Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom
4. November r95o (EMRK, SR o.ror)  garant ier t  zahlreiche Freihei tsrechte,
nicht  aber soziale Grundrechte.  Aus den in der EMRK gewährten Freihei ts-
rechten können keine sozialen Grundrechte abgeleitet werden. Auch behin-
derte Personen können aus dem in Artikel 8 EMRK verankerten Persönlich-
kei tsschutz keine spezi f ischen, auf posi t ive staat l iche Leistungen ger ichte-
ten Rechte,  insbesondere Zugangsrechte,  ablei ten (Urtei l  des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte i.S. Botta v. Italy vorrr 24. Februar 1998,
Zi f f .  zz und z8 f f . ) .  Ebenso lassen sich aus dem in Art ikel  r4 EMRK enthal-
tenen Diskr iminierungsverbot keine in der EMRK nicht  garant ier ten Rech-
te fo lgern (BGE rz5 I I I  zo9 E.6a und rr8 Ia 34r E.3al .

Allfäll ige soziale Grundrechte können sich höchstens aus Zusatzprotokol-
len zur EMRK oder der Sozialcharta ergeben. Das für die Schweiz nicht  ver-
bindliche Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten vom 20. März r95z (EMRK-Zusatzprotokoll Nr. r) statuiert
in Art ikel  z ein Recht auf Bi ldung. Die von der Schweiz ebenfal ls nicht  rat i f i -
zierte Revidierte Europaische Sozialchartavom 3. Mai r996 fordert die Gleich-
behandlung der Behinderten und statuiert verschiedene, individuell nicht
einklagbare Rechte (Öhl inger,  t994,5.  tzz f f . ) ,  insbesondere gemäss den Ar-
t ikeln 7,9,  ro,  r5 und 17 ein Recht auf beruf l iche Bi ldung. Dieses steht auch
Behinderten zu und verpfl ichtet die Vertragsstaaten gemäss Artikel r5:
' die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, uffi fur behinderte Men-

schen Beratung, schulische und berufl iche Bildung soweit wie möglich im
Rahmen des al lgemeinen Systems oder,  sofern dies nicht  mögl ich ist ,
durch öffentl iche oder private Sondereinrichtungen bereitzustellen;

' ihren Zugang zur Beschäftigung durch alle Massnahmen zu fördern, mit
denen ein Anreiz für Arbeitgeber geschaffen werden kann, behinderte
Menschen in der normalen Arbei tsumwelt  e inzustel len und weiterzube-
schäft igen und die Arbei tsbedingungen an die Bedürfnisse dieser Men-
schen anzupassen, oder, wenn dies aufgrund der Behinderung nicht mög-
lich ist, durch Gestaltung oder Schaffung von geschützten Arbeitsplätzen
entsprechend dem Grad der Beeinträcht igung. Diese Massnahmen kön-
nen gegebenenfal ls den Rückgr i f f  auf  besondere Arbei tsvermit t lungs-
und Betreuungsdienste rechtfertigen;

' ihre vollsttindige soziale Eingliederung und volle Teilhabe am Leben der Ge-
meinschaft zu fördern, insbesondere durch Massnahmen, einschließlich
technischer Hilfen, die darauf gerichtet sind, Kommunikations- und Mo-
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bil itatshindernisse zu überwinden und ihnen den Zugang zu Beförde-
rungsmit te ln,  Wohnraum, Freizei tmögl ichkei ten und kul turel len Akt iv i -
täten zu ermögl ichen.

Die Organe des Europarats haben sei t  den 6oer fahren mehrere Empfehlun-
gen verabschiedet (Ellger-Rüttgardt ry9o), die allesamt eine umfassende so-
ziale Eingl iederung der Behinderten vorsehen. Von zentraler Bedeutung ist
dabei die Empfehlung No. A (gt) 6 über eine kohdrente Behindertenpolitikvom
9. Apr i l  7992, die in Zi f ferVlr  f f .  Grundsätze über die schul ische Ausbi ldung
von behinderten Kindern und Erwachsenen aufstel l t .  Betont wird insbeson-
dere in Zi f f  er  Y lz.r ,  dass othe largest possible number of  chi ldren with disa-
bi l i t ies,  d ie Regelschule (<mainstream schoolr)  besuchen sol l te.

Nach der Rechtsprechung stel l t  d ie Missachtung der Empfehlungen für
sich al le in keinen Verstoss gegen Völkerrecht dar und kann deshalb nicht
mit  staatsrecht l icher Beschwerde angefochten werden. Die Empfehlungen
begründen ebenfalls keine subjektiven Rechte und Pflichten, werden aber,
da in ihnen die gemeinsame Rechtsüberzeugung der Mitgl iedstaaten des Eu-
roparats zum Ausdruck kommt, vom Bundesger icht  bei  der Konkret is ierung
der Grundrechtsgewährleistungen der BV und der EMRK gleichwohl berück-
sicht igt  (BGE rrB Ia 64E. za und rrr  Ia 344f.  E.  gu ) .

4.  EU

Die Organe der EG haben berei ts Anfang der Toer fahre begonnen, Akt iv i -
täten zu Gunsten der Behinderten zu entfal ten (Hendr iks & Degener,  r9g4;
Waddington, rggg; Waddington, D96; Waddington, r995; Whit t le,  r998).
Diese Akt iv i täten bezogen sich dabei  anfängl ich nur auf die beruf l iche Ein-
gl iederung. Im Zusammenhang mit  dem von der UNO r98r ausgerufenen
fahr des Behinderten erfolgten Anfang der Boer |ahre diverse Empfehlun-
gen und Ber ichte,  welche die soziale Eingl iederung der Behinderten beton
ten (vgl .  d ie Entschl iessungen vom rr .  März rg8r über die wir tschaft l iche,
soziale und beruf l iche Integrat ion der Behinderten in der Europäischen Ge-
meinschaft  und die Stel lungnahme des Wirtschafts-  und Sozialausschusses
vom 2. |u l i  r98r zu der Lage und den Problemen der Behinderten sowie vorn
zr.  Dezember r98r über die soziale Integrat ion der Behinderten).  Mit  der
Entschliessung über die soziale Integration der Behinderten vom z r . Dezernber
rgBr wurden den Mitgl iedstaaten diverse Empfehlungen abgegeben, insbe-
sondere auch in Bezug auf die schul ische und beruf l iche Ausbi ldung.
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Mit der Entschliessung über die Eingliederung von behinderten Kindern und lu-
gendlichen in allgemeine Bildungssysteme vom 3r. Mai rygo (ABl. C r6z vom
3. |u l i  tggo, S. z f . )  s ind die Mitgl iedstaaten übereingekommen, s ich im Rah-
men ihrer Bi ldungspol i t ik  unter gebührender Berücksicht igung der jewei l i -
gen Bi ldungssysteme in al len geeigneten Fäl len verstärkt  um die Eingl iede-
rung bzw. Förderung der Eingl iederung behinderter Schüler und Studenten
in ihre allgemeinen Bildungssysteme zu bemühen. Die völl ige Eingliederung
in das allgemeine Bildungssystem wird in den Ziffern r bis 3 als vorrangig be-
zeichnet und festgehal ten, dass al le Bi ldungseinr ichtungen in der Lage sein
sol l ten,  den Bedürfnissen behinderter Schüler und Schüler innen sowie Stu-
dierenden gerecht zu werden. Die Arbei t  der Sonderschulen und -einr ichtun-
gen für behinderte Kinder und fugendl iche wird bloss als Ergänzung zum
al lgemeinen Bi ldungssystem angesehen.

Mit te der goer fahre des vor igen fahrhunderts hat die Kommission einen
neuen Weg in der Behindertenpol i t ik  vorgeschlagen: Nicht  mehr Eingl iede-
rung, sondern Chancengleichhei t  und Schutzvor Diskr iminierung sol len die
vol lumfängl iche gesel lschaft l iche Tei lhabe real is ieren. Dieser Paradigmen-
wechsel wurde mit der Entschliessung zur Chancengleichheit fUr Behinderte
vom 20. Dezember ry96 vol lzogen. Dar in bekräf t igt  der Rat,  den Grundsät-
zen und Werten, auf die s ich die Rahmenbest immungen der Vereinten Na-
t ionen fur die Herstel lung der Chancengleichhei t  für  Behinderte und die
Empfehlung No. R (qr)  6 über eine kohärente Behindertenpol i t ik  des Eu-
roparats beziehen, zu fo lgen, den Grundsatz der Chancengleichhei t  bei  der
Erarbei tung umfassender Massnahmen für Behinderte und den Grundsatz,
dass jegl iche Art  der negat iven Diskr iminierung al le in auf Grund von Behin-
derungen vermieden oder besei t igt  werden muss, zu beachten. Vor läuf iger
Abschluss der Forderung nach bi ldungspol i t ischer Gleichstel lung behinder-
ter Kinder und f ugendlicher bildet die Entschliessung über die Chancengleich-
heit für Schüler und Studierende mit Behinderungen in Bezug auf allgemeine
und beruJliche Bildung von15. Mai 2oo3 (ABl. C t34 vom 7. Juni zoo3).
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B. Verfassungsrecht l iche Rahmenbedingungen

1. Kompetenzordnung

1.1 Schulwesen als kantonale Anqelegenhei t

Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig (Art.  6z Abs. r BV). Von
Bundesrechts wegen ist einzig das Schuljahr vorgegeben (Art.  6z Abs. 5 BV).
Kommt auf dem Koordinat ionsweg keine Harmonisierung des Schulwesens
im Bereich des Schuleintr i t tsal ters und der Schulpf l icht ,  der Dauer und Zie-
le der Bi ldungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung
von Abschlüssen zustande, so er lässt  der Bund die notwendigen Vorschr i f -
ten (Art .  6z Abs.4 BV).  Der Bund kann ferner technische und andere Hoch-
schulen bzw. hohere Bi ldungsanstal ten err ichten, betreiben oder unterstüt-
zen (Art .  63 Abs. z BV).

Die Kantone haben in jedem Fall ft ir einen ausreichenden Grundschulun-
terr icht ,  der al len Kindern of fen steht,  zu sorgen. Der Grundschulunterr icht
ist obligatorisch und - an öffentl ichen Schulen - unentgeltl ich. Der Anspruch
auf einen ausreichenden und unentgel t l ichen Grundschulunterr icht  stel l t
ein Sozialrecht dar. Eine Ausnahme vom Grundschulobligatorium darf nur
bei  Vor l iegen wicht iger Gründe (BGE tz9I35 E. B-ro),  insbesondere bei  e i -
ner vol lständigen Bi ldungsunfähigkei t ,  gemacht werden. Ein Dispens von
einzelnen Fächern setzt  ebenfal ls wicht ige Gründe voraus (BGE r:r7 Ia 3t t
:  ZBI 1992, S. 3rz E. r) .

1 .2 Berufsbi ldung als Bundesangelegenhei t

Der Bund ist  für  d ie Berufsbi ldung zuständig (Art .  63 Abs. r  BV).  Die ein-
schlagige Regelung f indet s ich im Bundesgesetz über die Berufsbi ldung (Be-
rufsbi ldungsgesetz,  BBG) vom 13. Dezember zooz (SR +rz.ro) und der Ver-
ordnung über die Berufsbi ldung (Berufsbi ldungsverordnung, BBV) vom 19.
November 2oo3 (SR +rz.ror) .
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2. Grundrechtsordnung

2.1 Diskr iminierungsverbot

2.1.1 Al lgemeines

Die neue Bundesverfassung enthält in Artikel 8 Absatz z ein allgemein an-
wendbares Diskriminierungsverbot. Dieses untersagt staatl ichen Behörden,
Personen auf Grund best immter verpönter persönl icher Eigenschaften, na-
ment l ich wegen der Herkunft ,  der Rasse, des Geschlechts,  des Al ters oder
einer Behinderung, zu diskr iminieren. Das Bundesger icht  hat das Diskr imi-
nierungsverbot -  berei ts vor dem Inkraf t t reten der neuen Bundesverfassung
- als Anwendungsfall des Ordre Public verstanden (Urteil BGer vom ro. No-
vember 2ooo l4P.gglzooolE. 3blaa). Insoweit gilt das Diskriminierungsver-
bot auch für Private.

Die Diskr iminierung i .S.v.  Art ikel  8 Absatz z BY stel l t  im Vergleich zur
rechtsungleichen Gleichbehandlungsgebot i .S.v.  Art ikel  B Absatz r  BV eine
qualff izierte Ungleichbehandlung dar und muss, damit die Ungleichbehand-
lung zulässig ist ,  qual i f iz ier t  begründet werden (BGE rz6 I I  37T E.6a).  Was
als oDiskr iminierung) gewertet  wird bzw. wor in die qual i f iz ier te Ungleich-
behandlung gegenüber einer gewöhnl ichen rechtsungleichen Behandlung
l iegt ,  hängt vom jewei l igen Diskr iminierungsverständnis ab. Es lassen sich
drei  Diskr iminierungstheor ien unterscheiden (vgl .  Waldmann, zoo3):
' Nach der Anknüp.fungstheorie l iegt eine Diskriminierung dann vor, wenn

der zu beurtei lende Rechtsakt an die in Art ikel  B Absatz z BY erwähn-
ten persönl ichen Eigenschaften anknüpft ,  Gesetzgeber oder Richter also
nicht  udiskr iminierungsbl ind> sind. Nach diesem Verständnis s ind Mass-
nahmen zu Gunsten diskr iminierungsgeschützter Personengruppen (nf

f i rmat ive act ion bzw. umgekehrte Diskr iminierung) nur zulässig,  wenn es
Verfassungbzw. Gesetz ausdrückl ich vorsehen und die Begünst igung für
nicht  d iskr iminierungsgeschützte Personengruppen nicht  unverhäl tn is-
mässig ist .  Art ikel  8 Absatz 4 BV verpf l ichtet  den Gesetzgeber ausdrück-
l ich dazu, Massnahmen zur Besei t igung von Benachtei l igungen der Behin-
derten zu verabschieden, weshalb die Anknüpfungstheor ie nicht  anwend-
bar ist .

'  Die Benachteil igungstheorie versteht Diskriminierung als eine faktische
Ungl eichb ehandlunq von di skri minierungs ge schüt zten Personengruppen
im Vergleich zu nicht  d iskr iminierungsgeschützten Personengruppen,
die nicht  qual i f iz ier t  gerechtfert igt  werden kann. Ob die f ragl ichen
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necnrsnormen dlsKrtmlnlerungsbl lnd s lnd oder nlcht ,  tst  unerheblrch.
Es kommt vielmehr darauf an, ob diese direkt  bzw. indirekt  bei  d iskr i -
minierungsgeschützten Personengruppen zu einer fakt ischen Benachtei-
l igung führen.

. Die Herabwürdigungstheorie stellt wie die Benachteil igungstheorie auf die
fakt ische Ungleichbehandlung ab, qual i f iz ier t  aber als Diskr iminierung
nur eine aus gr enzende ode r he r abw ür dig end e B ehan dlung v on di skri min i e-
rungsgeschützten Personengruppen, verlangt also eine qualif izierte fakti-
sche ungleichbehandlung b zw. B enachte i l ig ung. Das allgemeine Diskrimi-
nierungsverbot i .S.v.  Art ikel  B Absatz z BY stel l t  rechtsprechungsgemäss
nur ein Herabwürdigungs-, nicht aber ein generelles Benachteil igungsver-
bot dar (BGE t  z9 |  392 E. 3.3.2,  t .z6 l I  377 E.6a und tz6 Y 70 E. 4clccl .

2.1 .2 Behindertendiskr iminierungsverbot

Das Behindertendiskr iminierungsverbot ist  zwar auch -  wie das Geschlech-
terdiskr iminierungsverbot -  in Art ikel  8 Absatz z BY verankert .  Beide Dis-
kr iminierungsverbote werden aber zusätzl ich durch besondere verfassungs-
rechtl iche Egalisierungsgebote ergänzt (Art. I Abs. 3 Sarz z und Art. 8 Abs.

4 BV).  Aus dem Behinderten- und Geschlechterdiskr iminierungsverbot
folgt deshalb - nicht zuletzt wegen der Gleichstellungsgesetze (GIG und Be-
hic) - nicht nur ein Herabwürdigungs-, sondern ein Benachteil igungsverbot
(vgl .  Art .  r  GIG <tatsächl iche Gleichstel lung, und Art .  z BehiG).  Das Behin-
dertengleichstellungsgesetz (Behic) statuiert im öffentl ichen Bereich denn
auch explizit ein Benachteil igungsverbot (Art. z Abs. z BehiG). Im priva-
ten Bereich demgegenüber gilt nur das Herabwürdigungsverbot (Art. z l i t. d
BehiV). Das Herabwürdigungsverbot ist auch anwendbar, wenn ein Behin-
derter nicht  wegen seiner Behinderung, sondern wegen einer anderen in Ar-
tikel 8 Absatz z erwähnten Eigenschaft ungleich behandelt wird. Behinder-
te Kinder, die im Vergleich zu behinderten Erwachsenen ungleich behandelt
werden, können sich insbesondere auf das Altersdiskriminierungsverbot be-
rufen (BGE tz6Y 7off . \ .
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2.2.1 Anspruch auf ausreichenden
und unentgel t l ichen Grundschulunterr icht

|edes Kind hat Anspruch auf ausreichenden und unentgeltl ichen Grund-
schulunterr icht  während mindestens neun |ahren (Art .  r9 und Art .  6z Abs. z
BV sowie BGE r zg I  rz E. +l .Nicht  zum Grundschulunterr icht  gehören Kin-
dergarten (Plotke zooJ, S. rzz) und al l fä l l ige wei terführende Schulen (Gy--
nasium, Berufsschule etc.)  nach Beendigung der Grundschule.  Der Anspruch
behinderter Kinder auf eine geeignete Grundschulausbi ldung wird mitun-
ter auch in den Kuntonsverfassungen explizit erwähnt (vgl. $ 95 Abs. 4 KV
BL und Art .  39 Abs. r  KV GL).  Vereinzel t  werden oSchulung sowie die beruf-
l iche und soziale Eingl iederung Behinderter> als Staatsziele bezeichnet (so
z.B. Art. 4z KY AR) und mit einem Förderungsauftrag verbunden (vgl. Art.
89 Abs. z KV GR, Art .  36 KV fU und Art .  6r  Abs. z KV VD).

Wenige Kantonsverfassungen verpfl ichten die Schulträger zur Gewäh-
rung von ausgleichende Massnahmen für behinderungsbedingte Nachteile
des Schulbesuchs ("S1. $ roo Abs. r  KV BL; ähnl ich Art .  3 l i t .  b KV SG).  $ 34
Absatz 3 KV AG z.B. verpf l ichtet  d ie Schul t räger,  dafür zu sorgen, dass aus-
gleichende Massnahmen getroffen werden für Kinder, die wegen der Lage
ihres Wohnortes oder aus sozialen Gründen oder wegen Behinderung be-
nachtei l igt  s ind.  Unklar ist ,  ob es s ich bei  d ieser Verfassungsbest immung
um ein soziales Grundrecht oder bloss um einen Gesetzgebungsauftrag han-
del t .  Nach Kämpfer (  r98 r  )  stel l t  S :+ KV AG ein soziales Grundrecht dar.  Ei-
chenberger (r986, S. r48 f f . )  demgegenüber vertr i t t  den gegentei l igen Stand-
punkt ( ferner Gesundhei tsdepartement und Erziehungsdepartement des
Kt.  Aargau t996, S Z).

Die Kantone verfügen bei der Regelung des Grundschulwesens über ei-
nen erhebl ichen Gestal tungsspielraum (BGE r3o I  352 8.3.2).  Der Grund-
schulunterr icht  muss f t i r  d ie Einzelnen angemessen und geeignet sein und
bezweckt, den Schüler und die Schülerin auf ein selbstverantwortl iches Le-
ben im Al l tag vorzuberei ten.  Der Unterr icht  is t  grundsätzl ich am Wohnort
der Schüler und Schüler innen zu ertei len;  d ie räumliche Distanz zwischen
Wohn- und Schulort darf den Zweck der ausreichenden Grundschulausbil-
dung aber nicht  gefährden (dazu AGVE 1986, r43F.4 sowie ferner RRB SZ
Nr.  1783 vom 2r.  Oktober t9g7: EGVSZ 1997, S. r64 E.3a und Entscheid
Regierungsrat  LU vom zz.  Dezember 1995 [Nr.  346o] :  LGVE tg97 I I I  S.  6) .
Behinderte Kinder können sich ebenfal ls auf Art ikel  r9 BV berufen. Sie ha-
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den, erforder l ichenfal ls in einer Sonderschule (BGE 130 I  352E.3.3,  Urtei l
des Bundesger ichts vom r4.  Mai 2oo1 lzP.z46lzooo] E. z und Entscheid des
Bundesrats vom 14. August Lggr = VPB 56 j99zl  Nr.  38 E.I I la l .  Als mögl iche
Massnahme kommt auch der Einsatz eines Wanderlehrers in Frage (BGE r r7
Ia z7 E. Zd).  Die kantonalen Schulbehörden können deshalb die Einschulung
von behinderten Kindern nicht  mit  dem Hinweis auf eine eingeschränkte
Bi ldungsfähigkei t  verweigern.  Ledigl ich eine absolute Bi ldungsunfähigkei t
schl iesst  e ine Einschulung aus (Art .  zo Abs. z BehiG).

Erfolgt die Einschulung in einer Privatschule, obwohl die Möglichkeit ei-
ner Einschulung in einer staat l ichen Sonderschule bestünde, ist  d ie Schul-
behorde nicht  verpf l ichtet ,  d ie Kosten zu tragen (Urtei le des Bundesger ichts
vom 9. Dezember 2oo3lzPt4zlzoozlE.3 und vom 2. |u l i  zoor [zP.4lzoot)E.
zc [beide Urtei le betref fen MOMO-Schule]) .  Von vornherein kein Anspruch
auf Übernahme der Kosten einer Pr ivatschule besteht nach dem Ende der
obl igator ischen Schulpf l icht  (Urtei le des Bundesger ichts vom r6.  September
2oo3 [zP r5olzoo3] E. 4.3 und vom 14. Mai zoor lzP.z46lzooo] E. 6a).  Die El-
tern haben bei  stat ionärer Unterbr ingung einen Unterkunfts-  und Verpf le-
gungsbei t rag zu bezahlen (vgl .  z.B. Art .  9 Gesetz über die Eingl iederung be-
hinderter Menschen vom 3r.  |anuar r99r [VS; 85o.6]) .

2.2.2 Kein Anspruch auf höhere Schulbi ldung

Über den Grundschulanspruch von Art ikel  r9 BV hinaus besteht kein An-
spruch auf eine weitergehende Schulbi ldung. Ein solches soziales Grund-
recht kann insbesondere nicht  aus den verfassungsmässig garant ier ten Frei-
hei tsrechten abgelei tet  werden (BGE r r4 Ia zt6 E.5,  ro3 la 394 E. z und roz
Ia 3zr E. 3a).  Aus dem Gleichbehandlungsgebot und dem Wil lkürverbot er-
gibt sich immerhin ein bedingter Anspruch auf Zulassung, und zwar insoweit,
als die Voraussetzungen ftir die Zulassung zu öffentl ichen Schulen (Gymna-
sien, Beruf- und Fachhochschulen, Universitäten etc.) rechtsgleich und wil l-
kürfrei  anzuwenden sind (BGE rzt  I  zzE. 2,  t r4Ia zt6 E. S und ro3 la 394E.
z).  Das Gleichbehandlungsgebot ist  n icht  ver letzt ,  wenn die Abweisung sach-
lich begründet werden kann. Erfolgt die Verweigerung der Zulassung zu ei-
ner öffentl ichen Bildungsinstitution wegen der Behinderung des Bewerbers
oder der Bewerber in,  muss diese qual i f iz ier t  begründet werden.
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Die Wirtschaftsfreiheit ist gemäss Artikel z7 der Bundesverfassung gewähr-
leistet. Sie umfasst insbesondere dre freie Wahl des Berufes (Wahlfreiheit)
sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftl ichen Erwerbstätigkeit
(Zugangsfreiheit) und deren freie Ausübung (Ausübungsfreiheit). Wahl-, Zu-
gangs- und Ausübungsfreiheir stellen blosse Freiheitsrechte dar Aus ihnen
können deshalb keine Leistungsansprüche auf eine bestimmte berufl iche
Ausbi ldung abgelei tet  werden (BGE rzr I  zzE. z und ro3 Ia 369E.4a1.

C. Gesetzl iche Rahmenbedingungen

1 .  El ter l iche Fürsorgepf l icht

Nach Art ikel  3oz ZGB haben die El tern dem Kind, insbesondere auch dem
körper l ich oder geist ig gebrechl ichen, eine angemessene, seinen Fähigkei ten
und Neigungen soweit möglich entsprechende allgemeine und berufl iche
Ausbi ldung zu verschaffen (Balbi-Kayser,  t986, S. z5 f f . ;  Deschenaux, 1973,
S. lZ f f . ;  Plotke,2oo3, S. l+ f . ) .  Die El tern haben in geeigneter Weise auf die-
ses Ziel  h inzuwirken, sei  es durch Zusammenarbei t  mit  der Schule oder der
fugendhilfe bzw. - im Konfliktsfall - durch die Erhebung förmlicher Rechts-
mit te l .  Eine al l fä l l ige ausserkantonale Einschulung von behinderten Kin-
dern ist  grundsätzl ich mit  dem Anspruch auf Achtung des Famil ienlebens
von El tern und Kind vereinbar (BGE r3o I  352E.5 und 6.z l . In Bezug auf
Art ikel  8 Absatz z und Art ikel  r9 BV sind grundsätzl ich nur das behinderte
Kind, nicht aber seine Eltern aktivlegitimiert (BGE r3o I 352 ff. l.

Der Staat hat den El tern in der Erziehung und Ausbi ldung der Kinder so-
weit  a ls mögl ich ihre Freihei t  zu belassen. Dies er laubt den El tern aber nicht ,
den Behörden in jeder Hinsicht  vorzuschreiben, wie Erziehung und Ausbi l -
dung ihrer Kinder in der öffentl ichen Schule zu verwirklichen sind. Die e/-
terl iche FürsorgepJlichr schliesst ein Vorgehen der Schulbehörden gegen den
elterl ichen Willen im Kindesinteresse nicht aus; insbesondere über die Zu-
weisung in die Schule entscheidet allein die zuständige Schulbehörde (BGE
t17 Ia 27 E.7b).  Die El tern s ind aber vorgängig zu informieren und antrags-
berechtigt. Heilpädagogisch geschulte Eltern, die ihre Kinder zu Hause aus-
bilden wollen, benötigen eine Sonderschulbewill igung; l iegen alle erforder-
l ichen Sonderschulbewi l l igungen vor,  besteht auch ein Anspruch auf Son-
derschulbei t räge (Plotke,  2oo3,S. r3r) .
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2. Behindertengleichstel lungsgesetzgebung

2.1 Al lgemeines

Die Bundesverfassung ertei l t  in Art ikel  8 Absatz 4BY den Gesetzgebern von
Bund und Kantonen den Auftrag, Massnahmen zur Beseitigung von Benach-
teiligungen der Behinderten vorzusehen. Dabei sind gemäss Artikel r r Ab-
satz r der Bundesverfassung vor allem behinderte Kinder und |ugendliche
zu schützen und zu fördern. Bei Artikel r r BV handelt es sich entgegen des
Wortlauts nicht um ein Grundrecht, sondern um einen Gesetzgebungsauftrag
(BGE tz6 I I  377 E.5).  Der Bund ist  d iesem Gesetzgebungsauftrag mit  der
Verabschiedung von Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteil igun-
gen von Menschen mit  Behinderungen (Behindertengleichstel lungsgesetz,
BehiG) vom 13. Dezember zooz (SR r5r.3) und Verordnung über die Besei-
tigung von Benachteil igungen von Menschen mit Behinderungen (Behinder-
tengleichstel lungsverordnung, BehiV) vom r9.  November 2oo3 (SR r51.3r)
nachgekommen. Beide Erlasse sind am r. |anuar 2oo4 in Kraft getreten und
sehen Massnahmen für die schulische Ausbildung (Art. z Abs. 5 und zo
BehiG) und berufl iche Eingliederung (Art. rz ff. BehiV) vor.

Vereinzelt haben auch die Kantone Behindertengleichstellungsgesetze er-
lassen, so z.B. Genf (vgl .  Loi  sur l ' intdgrat ion des personnes handicap6es du
r6 mai 2oo3 [K t  36]  und Röglement d 'appl icat ion de la lo i  sur l ' intdgrat ion
des personnes handicap6es du z6 novembre zoo3 [K r  36.or])  und Graubün-
den (vgl .  Gesetz über die Förderung von Menschen mit  Behinderungen IBe-
hindertengesetzl  vom 18. Februar rg7g [44o.ooo])  oder Wal l is  (Gesetz über
die Eingl iederung behinderter Menschen vom 3r.  |anuar L99r [85o.6]) .  Die
kantonalen Behindertengleichstellungsgesetze regeln überaus unterschiedli-
che Mater ien.  Meistens f inden sich die behindertenspezi f ischen Normen
nicht in einem, sondern in zahlreichen Er lassen des jewei l igen kantonalen
Rechts (Raumplanungs- und Baugesetz,  Steuergesetz etc.) .  Die Modal i täten
der schulischen Ausbildung behinderter Kinder sind dabei in der Regel in
den kantonalen Schulerlassen geregelt.
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2.2 Grundschulung

Das al lgemeine verfassungsmässige
l ich der Grundschulung in Art ikel
mung lautet:

Benachtei l igungsverbot wird hinsicht-
zo BehiG konkret is ier t .  Diese Best im-

u r Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und fugendliche eine Grund-
schulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.

z Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten
Kindes oder fugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die In-
tegration behinderter Kinder und fugendlicher in die Regelschule.

3 Insbesondere sorgen sie dafür, dass wahrnehmungs- oder art ikulat ionsbehinder-
te Kinder und fugendliche und ihnen besonders nahe stehenden Personen eine auf
die Behinderung abgestimmte Kommunikationstechnik erlernen könnenu.

In Art ikel zo Absatz r BehiG wird der Anspruch behinderter Kinder auf eine
geeignete Grundschulausbi ldung gemäss Art ikel r9 BV i.V.m. Art ikel 8 Ab-

satz 2 BV erwähnt. Die beiden anderen Absätze verpfl ichten die Kantone,
die integrative Grundschulung zu fördern und insbesondere dafür besorgt zu
sein, dass in den Schulen auf die Behinderung abgestimmte Kommunika-
t ionstechniken verwendet werden (Hess-Klein & Rieder,2oo5, S. B f f . ) .

2.3 Aus- und Weiterbi ldung

Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbil-
dung (Gymnasium, Berufs- und Hochschule, Universität) liegt nach Artikel
z Absatz 5 BehiG insbesondere vor, wenn die Verwendung behindertenspe-
zi f ischer Hi l fsmit te l  oder der Beizug notwendiger persönl icher Assistenz
erschwert  werden sowie die Dauer und Ausgestal tung des Bi ldungsange-
bots sowie Prüfungen den spezi f ischen Bedürfnissen Behinderter nicht  an-
gepasst s ind (Hess-Klein & Rieder,  2oo5, S. 9 f f . ) .

Das Benachteil igungsverbot von Artikel z Absatz 5 BehiG gilt nur gegen-
über staatl ichen Schulen. Für private Schulen ist Artikel 6 BehiG einschlä-
gig,  der ledigl ich eine eigent l iche Diskr iminierung, nicht  aber eine blosse Be-
nachteil igung verbietet. Eine Diskriminierung liegt dabei vor, wenn der be-
hinderte fugendl iche besonders krass unterschiedl ich und benachtei l igend

Hardy Landolt
26



behandelt  wird,  und zwar mit  dem Ziel  oder der Folge, ihn herabzuwürdi-
gen oder auszugrenzen (Art .  z l i t .  d BehiV).  Soweit  pr ivate Schulen an Stel le
öf fent l icher Schulen die Aus- und Weiterbi ldung wahrnehmen, s ind s ie ge-
mäss Art ikel  35 Absatz z BY ausnahmsweise an das Benachtei l igungsverbot
von Art ikel  z Absatz 5 BehiG gebunden.

3.  Berufsbi ldungsgesetzgebung

Die Berufsbi ldungsgesetzgebung von Bund und Kantonen setzt  d ie Rahmen-
bedingungen für die beruf l iche Ausbi ldung der behinderten fugendl ichen.
Sie sol l  insbesondere die Integrat ion der Behinderten in den pr imären Ar-
bei tsmarkt  fördern (vgl .  Botschaft  zu einem neuen Bundesgesetz über die Be-
rufsbi ldung IBerufsbi ldungsgesetz,  BBGI vom 6. september 2ooo IBBl zooo,
S. 5686 f f . l  Z i f f .  t .6.+).
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1i l .  )cnui lscne Ausor ldung
von behinderten Kindern

A. Duales Schulsystem

1. Al lgemeines

Seit  dem r9.  |ahrhundert  hat  s ich in der Schweiz ein duales Schulsystem
etabliert. Die kantonalen Schulordnungen unterscheiden zwischen Sonder-
und Regelschulen. In eine Sonderschule werden behinderte Kinder aufge-
nommen, die in der Regelschule nicht  e ine ihrer Behinderung angepasste
Grundschulung erhalten. Die kantonale Sonderschulgesetzgebung ist über-
aus vielfält ig (vgl. die Erhebungen von Balbi-Kayser, t986, und Gysi, rg7gl.
Verschiedene Kantone haben ein Sonderschulkonkordat geschlossen, das
mit  In-Kraf t -Treten des Neuen Finanzausgleichs umfassend überarbei tet
worden ist (vgl. http://www.edk.ch).

Innerhalb des Regelschulsystems lässt  s ich sei t  den Soer fahren des vo-
rigen fahrhunderts ebenfalls eine zunehmende Separierung der Schüler und
S chül erinne n b eob achten. S chüle r und S chüleri nnen rnit L ernb ehinderung en
werden besonderen Sanderklassen, die eng mit der Regelschule verbunden
sind, z.B. Einführungsklassen, Klein- oder Sonderklassen, zugetei l t  oder neh-
men ambulante Förder-, Beratungs- und Therapieangebote wie z.B. heilpäda-
gogischer Stützunterricht, Nachhilfeunterricht, pädagogisch-therapeutische
Massnahmen (Logopädie,  Legasthenie- und Dyskalkul ie-Therapie,  Psycho-
motorik-Therapie) oder schulpsychologische Beratung in Anspruch (dazu
Plotke,  2oo3, S. rz8 f f .  und Plotke,  2oo4, S. 6a f f . ) .

Die Sonderschulrate (Zuweisung in eine Sonderschule bzw. Sonderklas-
se) ist in der Schweiz seit dem In-Kraft-Treten des IVG stetig angestiegen.
In den Toer fahren des vergangenen )ahrhunderts lag die Sonderschulrate
zwischen r , ro/o (Tessin) und 5,65"Ä (Obwalden) (Bt i r l i ,  r98r,  S.  ro5).  Sei t  den
Soer fahren nehmen sowohl die durchschni t t l iche Sonderschulrate als auch
die Bandbrei te der kantonalen Sonderschulrate stet ig zu.  Die Sonderschul-
rate ist  in den letzten zehn fahren gesamtschweizer isch von 5,5"Ä (Schul-
jahr tggzlrggll aluf 6,6"Ä (Schuliahr zoo3f zoo4) gestiegen. Die kantonale
Sonderschulrate variierte im Schuljahr zoo3f 2oo4 zwischen z,z und ro,3"Ä.
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Von besonderer Bedeutung ist das Geschlecht; Knaben sind haufiger son-
derschulbedtirft ig als Mädchen. Im europäischen Vergleich ist die schweize-
rische Sonderschulrate mit Abstand am höchsten (Detreköy, 2oo5 und Frey,
2oo5, S. q).

2.  Zuweisung in eine Sonderschule

2.1 Antrag

Eine Sonderschulung -  verstanden als Zuweisung in eine Sonderschule
oder eine Sonderklasse -  setzt  e inen Antrag voraus. Das Antragsrecht r ich-
tet sich nach kantonalem Recht; antragsberechtigt sind in der Regel Lehrper-
sonen, Ärzte und Arzt innen, Spezialdienste,  z.B. Schulpsychologische Diens-
te, Schul- oder Vormundschaftsbehörden. Das Antragsrecht steht auch dem
behinderten Kind bzw seinen El tern zu.

2.2 Abklärung

Eine Zuweisung in eine Sonderschule setzt  e ine hinreichende Abklärung
der jewei l igen Voraussetzungen voraus (vgl .  Übersicht  über Konzept ion und
E ntwicklung de s individuellen Abklärungsverfahrens - http: I lwww. edk. ch ).
Für die Abklärungen, Diagnosen, Behandlungen und Beratungen sind in al-
len Kantonen Schulpsychologische Dienste, Kinder- und |ugendpsychologi-
sche Dienste oder andere Fachleute zuständig (Plotke,  2oo3, S. 466 f f .  und
Plotke,  2oo4, S. rz8 f f . ) .  In der Regel  werden Ber ichte und Gutachten einge-
hol t  (vgl .  z.B. BGE rry Ia 27 E.7d).  Eine al l fa l l ige Oberbegutachtung muss
ausdrückl ich beantragt werden (Urtei l  des Bundesger ichts vom r4.  Mai 2oo1
lzP.z46lzoool E. 5).
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2.3 Zuweisung

2.3.1 Al lgemeines

Der Zuweisungsentscheid wird von der Schulbehörde vorgenommen und ist
für  das Kind (von erhebl icher Tragweite> (BGE r3o I  352 E. 7.r . i .Nur aus-
nahmsweise sind die El tern zuweisungsberecht igt ,  so beim nicht  obl igato-
r ischen Kindergarten oder wenn sie die Kosten einer Pr ivatschulung tragen
(Plotke,  zooJ, S. 469 f  .1.

Voraussetzungen und Verfahren für eine Zuweisung in eine Sonderklas-
se bzw. in eine Sonderschule r ichten sich nach kantonalem Schulrecht und
sind regelmässig nicht  ident isch. Eine Zuweisung in eine Sonderklasse bzw.
die Anordnung von Förderungsmassnahmen setzt eine Lernbehinderung vo-
raus und erfolgt  in einem vereinfachten Verfahren (BGE t  17 Ia z7 f f  .  lZu-
weisung in Kleinklasse]) ,  während für eine Zuweisung in eine Sonderschu-
le -  je nach kantonalem Schulrecht -  qual i f iz ier te Voraussetzungen erfül l t
sein müssen (BGE r3o I  352 f f . l .

2.3.2 Zuweisungsermessen

Den Kantonen kommt ein weiter Ermessenspielraum zu. Das Bundesgericht
prüf te Zuweisungsentscheide vor dem In-Kraf t -Treten des Behinderten-
gleichstel lungsgesetzes nur unter dem Gesichtspunkt der Wi l lkur (Urtei l
des Bundesger ichts vom r4.  Mai 2oor lzP.z46lzoool  E.  4).  Sachl ich gerecht-
fertigte Zuweisungskriterien sind Eignung für den fraglichen Schultypus
(BGE ro3 Ia 394 E. zblbb), die Bildungsfahigkeitbzw. eine genügende schuli-
scheVorbi ldung (BGE roz Ia 3zt  E.5) und Sicherhei tsaspekte.

Das Behindertengleichstel lungsgesetz verweist  mit  Bezug auf die Zuwei-
sung in eine Sonderschule auf das Kindeswohl (Art. zo Abs. z BehiG; Klein,
2ooo, S. S6 f f . ) ,  nennt aber keine weiteren Kr i ter ien.  In einem neueren Ent-
scheid bestätigte das Bundesgericht zwar, dass die Schulbehörde bei der Zu-
weisung in eine Sonderschule pr imär auf das Kindeswohl abzustel len hat,
hiel t  aber fest ,  kantonale Zuweisungsentscheide weiterhin nur auf Wi l lk t i r
h in zu überprüfen (BGE r3o I  352 E.4 und 6t .z l .

Die behördliche Zuteilung eines behinderten Kindes an eine anthroposo-
phische Sonderschule ver letzt  d ie Glaubens- und Gewissensfreihei t  sowie das
Diskriminierungsverbot, wenn sich die fragliche Privatschule und ihr Lehr-
körper grundsätzl ich und einhei t l ich zu einer best immten Weltanschauung
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-  auch ohne sie ausdrückl ich zu unterr ichten -  bekennen (Entscheid der Bi l -
dungsdirektion des Kt. Zürich vom ro. fanuar 2oo7 lzoo5-2639-GS-RD/TLl
E. 8. t  und 9).

2.3.3 Zuweisungsvoraussetzungen

Die kantonalen Schulordnungen regeln die Voraussetzungen für die Zuwei-
sung in eine Sonderschule unterschiedl ich.  Die Behinderung muss eine Ein-
schulung in die Regelschule bzw. eine Sonderklasse verunmögl ichen (Regel-
schulunfähigkeit). Liegt beim betroffenen Kind als Folge der Behinderung
eine Lernbehinderung vor, kann es wegen einer eingeschränkten Bildungsfä-
higkeit oft weder der Regelschule noch einer Sonderklasse folgen. Eine Son-
derschulung ist  in solchen Fäl len unumgängl ich.  Beeinträcht igt  d ie Behin-
derung die Bildungsfahigkeit nicht bzw. nur unwesentlich, muss nach Mass-
gabe des Kindeswohls entschieden werden, ob im Interesse des behinderten
Kindes eine Zuweisung in eine Sonderschule notwendig ist  (BGE ryo |  352
E.6.r .z l .

Das Kindeswohl rechtfert i  gt  z.B. bei  e inem normal bi ldungsfähigen Kind,
das seit Geburt an einer spastische Cerebralparese,Tetraspastizität bei bilate-
raler Schizencephalie und Makrocephalie leidet, die Zuweisung in einer Son-
derschule (BGE r3o I  352 f f  .1.  Zust immend zu diesem Entscheid äussern s ich
Hangartner (zoo5) und Kett iger (zoo5),  während Hess-Klein (zoo5, S. z)  und
Landolt (zoo5) die bundesgerichtl iche Auffassung unter dem Gesichtspunkt
der Förderung eines integrativen Schulmodells krit isieren. Eine Zuweisung
in eine Sprachheilschule ist auch bei einer schweren Sprachentwicklungsver-
zögerung bezüglich einzelner Laute und des Satzbaus sowie Unklarheiten im
Hörbereich (Entscheid des Departements für Erziehung und Kultur des Kt.
Thurgau vom 4. luli ry96 E. 4) und bei einer organischen Entwicklungsstö-
rung (Entscheid des Erziehungsrats des Kt. St. Gallen vorn 22. Februar 1989:
Schweizer Schule t989l t r ,  S.  3o f f . )  angemessen.

Bei einem anfallskranken Kind, das bildungsfähig ist, demgegenüber ist ei-
ne Zuweisung in einen Sonderkindergarten unverhäl tn ismässig (Urtei l  des
Landger ichts Mannheim vom 3. März ry82 14 o 3l l9r ] ,  in:  Ri t ter ,  1992, S.
z6+1. Genauso bei  e inem Kind, das an einer Spina Bff ida le idet  und rol lstuhl-
abhängig ist  (ur te i l  des Bundesverfassungsger ichts vom 8. oktober ry97 [ t
BvR9l97l  :  BVerfGE96, S.288: DVBI rgg7,S. t43z:  FamRZ rg98, S. zr :
FuR r998,5.22: fuS 1998, S. SSI :  NIW 1998, S. .3r  = NVwZ r9g8, S. r69).
Bei einem Knaben mitTrisonomie zt ist eine Aufnahme in den Regelkinder-
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garren vorzusenen, oer verotelD lm Ke8elKlncterSarten Kann aber vom po-
sit iven Verlauf eines zweiwöchigen <Schnupperaufenthalts, abhängig ge-
macht werden (Entscheid des Departements für  Erziehung und Kul tur  des
Kantons Thurgau vom 18. |u l i  ry97 E.+-6).Bei  aut ist ischen Kindern ist  eben-
falls eine Regelschulung vorzusehen, selbst wenn beträchtl iche Kosten ent-
stehen (Urtei l  des Verwaltungsger ichts des Kt.  Zür ich vom 7. Februar 2oo7

[VB.zoo6.oo45o] :  NZZ vom 22. Februar 2oo7, S. +Zl .
In Zweifelsfallen ist eine bedingte oder eine befristete Einschulung in der

Regelschule vorzusehen und dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich
zu bewähren (Beschluss des Verwaltungsger ichts Ber l in vom 20. September
r995 [G l .A 241.94)1.  Werden geist ig behinderte Kinder vorübergehend bzw.
versuchsweise in bestimmten Fächern integrativ geschult, kann daraus - na-
mentlich gestützt auf Treu und Glauben - kein Anspruch auf eine dauerhaf-
te integrat ive Schulung abgelei tet  werden (Entscheid des Consei l  d '6tat  des
Kt.  Genf vom 12. |uni  ry94 i .S.  Delphine X.,  feremy X.,  Manuel X. und fessi-
ca X).

Heikle Abgrenzungsfragen stellen sich, wenn öussere Umstönde eine Ein-
schulung in die Regelschule beeinträchtigen. Bauliche Barrieren können ei-
ne Einschulung von behinderten Kindern in ein best immtes Schulhaus er-
schweren oder verunmögl ichen. Oft  schei ter t  e ine integrat ive Schulung nur
schon am Widerstand der Lehrpersonen, die behinderte Kinder unterrichten
sol l ten (Frey,  2oo5, S. ro).  Bedarf  das behinderte Kind wegen seiner Behin-
derung der zusötzlichen Betreuung durch eine Lehrperson oder andere Hilfs-
personen, fallen bei einer Regeleinschulung zusatzliche Kosten an. Soweit er-
sichtl ich besteht bei einem zusatzlichen Betreuungsbedarf von einiger Trag-
weite eine grosse Zurückhal tung (vgl .  Hess-Klein,  2oo3, S. 9),  e ine Zuweisung
in die Regelschule zu bejahen, vor allem, wenn gleichzeitig die Bildungsfä-
higkei t  e ingeschränkt ist  (Entscheid des Departements für  Erziehung und
Kultur des Kt.  Thurgau vom 9. August tgg6 E. ) .

Das Bundesgericht betont zudem, dass das staatl iche Leistungsvermögen
nur auf die Gewährung eines angemessenen, nicht  e ines umfassenden Bi l -
dungsangebots ausger ichtet  is t  (BGE r 3o I  352 8.3.3 und rz9 |  tz E. 63 f .  so-
wie Urtei l  des Bundesger ichts vom r4.  Mai 2oot [zP.z46lzooo] E. z) .  Die Hö-
he der zusätzl ichen Kosten kann insoweit  für  e ine Zuweisung in eine Son-
derschule von Bedeutung sein.  Baul iche Hindernisse werden jedoch nicht
als Rechtfertigung für eine Sonderschulung betrachtet (Urteil des Verwal-
tungsger ichts Darmstadt vom 1 r .  März 1986 I IV lz E t7186l ,  in:  Ri t ter  ,  1992,
s. :+r).
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1  .  Sonderschulung als behinderungsbedingte Benachtei l igung

Die Sonderschulunq von unormaln bi ldungsfahigen behinderten Kindern
stel l t  im Vergleich zu nnormal,  b i ldungsfähigen nichtbehinderten Kindern
eine faktische Ungleichbehandlung dar. Die Ungleichbehandlung führt zu-
dem zu einer Benachtei l igung, die einersei ts in einer Ausgrenzung und ande-
rersei ts in einer Erschwerung des beruf l ichen Fortkommens besteht.  Einem
Sonderschüler oder einer Sonderschüler in steht eine beruf l iche Ausbi ldung
erfahrungsgemäss nur eingeschränkt of fen.  Da diese Ungleichbehandlung
einzig wegen der Behinderung besteht,  muss eine Sonderschulung qual i f i -
ziert begründet werden, ansonsten sie nicht vor dem Behindertendiskrimi-
nierungsverbot standhäl t  (BGE r3o I  352E.6.r . : ) .

2.  Anspruch auf integrat ive Schulung behinderter Kinder?

Das Behindertengleichstel lungsgesetz ertei l t  den Kantonen einen expl iz i ten
Auftrag, mit  entsprechenden Schulungsformen die Integrat ion behinderter
Kinder und fugendl icher in die Regelschule zu fördern (Art .  zo Abs. z BehiG
und Hess-Klein & Rieder,  2oo1, S.8 f f . ) .  In BGE r3o I35z wurde unter Hin-
weis auf die Mater ia l ien festgehal ten, dass uden Kantonen weiterhin -  un-
ter Wahrung der Interessen der behinderten Schüler -  d ie Wahl zwischen in-
tegr ier ter  Schulung in der Regelschule und der Sonderschulung> (BGE r3o
|  35, E. 6.r .2)  b le ibt .  Das Bundesger icht  wertet  e ine Zuweisung in eine Son-
derschule zwar als diskr iminierende Ungleichbehandlung, erachtet  aber die
notwendige qualif izierte Rechtfertigung dann als gegeben, wenn die Zuwei-
sung in eine Sonderschule vor dem Hintergrund des Kindeswohls und des
staat l ichen Leistungsvermögen nicht  a ls wi l lkür l ich erscheint  (BGE r3o I
352 E.4 und 6.r . ) .

Vor dem Hintergrund des Behindertendiskr iminierungsverbots und des
expl iz i ten verfassungsmässigen und gesetzl ichen Integrat ionsauftrags ist
dieses Urtei l  insoweit  zu kr i t is ieren, als es den Kantonen einen zu weiten Er-
messensspielraum belässt (vgl. Hess-Klein, 2oo5, S. z, Landolt, zoo5 und Ket-
tiger, 2oo5, Rz ro ff. und z8 ff.). Vor allem die eingeschränkte Willkürprü-
fung und die Rechtfertigung der Sonderschulzuweisung von bildungsfdhigen
Kindern mit dem staatl ichen Leistungsvermögen sind problematisch, weil so
der Anspruch auf integrat ive Einschulung -  vor al lem wenn das behinderte
Kind bi ldungsfähig ist  -  zu stark relat iv ier t  und die Gleichstel lung der Be-

Hardy Landolt
34



nlnderten Vernlndert  wlrd (dazu Urtet l  des BuncleSVerIaSSungsger l (

8.  Oktober r9g7 [r  BvR glgZ]:  BVerfGE 96, S'  288 :  DVBI rgg7'  S'  r43z:

FamRZ rg9B,S. zr  = FuR r9g8,S. zz:  fuS 1998, S'SS3: NIW rgg9'  S'  r3r

= NVwZ rgg9, S. r69 E.rv lClz lb laal '
Der Vorbehalt des staatl ichen Leistungsvermögens ist zudem unrichtig, weil

er von der unzutreffenden ökonomischen Annahme ausgeht, eine integra-

t ive Regelschulung sei  teurer als eine Sonderschulung. Die Sonderschulung

behinderter Kinder in den USA, in Austral ien,  Dänemark,  Spanien und I ta-

l ien verursacht die 4-r5fachen Kosten der Regelschulung, bei  integrat iver

Schulung iedoch nur die z-4fachen Kosten (OECD, 1995\ 'vgl '  ferner für

Deutschland (Preuss-Lausi tz,  r996 und Preuss-Lausi tz,  zooo) '

Der derzei t ige Stand der integrat iven Schulung in der Schweiz wird denn

auch als ungenügend qual i f iz ier t  (vgl .  z.B. Hess-Klein,  2oo3, S'  ro;  Kett iger,

2oo5, z8 ff.; Sturny-Bossart, lgg5l,nicht nur auf Grundschul-, sondern auch

auf Hochschul-  und Universi tätsniveau (Hol lenweger,  Gürber & Keck, zoo5) '

Zur Zeit sind - nicht zuletzt wegen des Wegfalls der lV-subventionen im

Rahmen des neuen Finanzausgleichs (Kronenberg, zoo5) -  kantonsübergrei-

fend Bemühungen im Gang, integrative Schulmodelle einzuführen.

Verschiedene Kantone, so z.B. Aargau, Graubünden, Nidwalden, Tes-

sin und Wal l is ,  sehen in ihrer Gesetzgebung eine integrat ive Schulung vor

(Berger,  2oo4i  Frey zoo5, s.  1o,  und Hess-Klein,  2oo3, s g) Andere Kanto-

ne, so etwa Kantone Aargau, Appenzel l  Ausserrhoden, Basel-stadt,  Nidwal-

den, Schaffhausen und Thurgau, lassen durch Studien abklären, inwieweit

integrative Schulmodelle realisierbar sind (Häfeli & Walther-Müller, 2oo5',

Eber le- |ankowski ,  2oo5 und Eber le- fankowski ,  zoo4 sowie die Ber ichte in

der NZZ vom 18. Mai 2oo5, S.r3 und 57, und in der Weltwoche 2oo5f7,

S. 5o f f . ) ,  oder haben berei ts,  wie z.B. Zug, ein integrat ives Schulkonzept er-

arbei tet  oder s ind,  wie z.B. Genf oder Schwyz, auf dem Weg dazu'

Auf die behinderungsbedingten Bedürfnisse ist  in Nachachtung des Be-

nachteil igungsverbots bei d.er Gestaltung der [Jnterrichtsmodalitaten ange-

messen Rücksicht zu nehmen. Eine Kürzung von (Jnterrichtslektionen ist in

der Regel nicht zulässig (Urteil des Verwaltungsgerichts des Kt' Zürich vom

7. Februar 2oo7 [VB.zoo6'oo45o] :  NZZ vom 22. Februar 2Qo7, S. 47).  Die

Schulbehörden haben insbesondere dafür zu sorgen, dass wahrnehmungs-

oder artikulationsbehinderte Kinder und Iugendliche und ihnen besonders

nahe stehenden Personen eine auf die Behinderung abgestimmte Kommu'

nikationstechnikerlernen können (Art. zo Abs' 3 BehiG)' Allfall ige behinde-

rungsbedingte Nachteile beim Ablegen von Aufnahme- bzw. Übertrittsprü-

fungen sind durch geeignele Prüfungserleichterungen zu kompensieren (ur-
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te l l  tJcer vom 1ö. uKtODet 2oo2 l2Y.14Ol2OO2l E. 3.J;  ter I IeI  r rcrD

Rieder,  2oo5, S. B f . ) .  In Fächern,  in denen die Behinderung eine Benotung

verunmöglicht, ist auf eine solch e zu verzichten. Die notwendigen heilpöda-

gogischen oder anderen unterstützenden Massnahmen sind anzuordnen'

Die Rücksichtnahme auf die Behinderung eines Mitschülers oder einer

Mitschülerin darf den Unterricht der anderen nichtbehinderten Schüler und

Schüler innen jedoch nicht  uernst l ich> beeinträcht igen, ansonsten eine Son-

derschulung zu erfolgen hat (BGE r3o I  352F,.6t .21.  Hohe Kosten, die im

Zusammenhang mit  der Förderung eines aut ist ischen Kindes während z8

Lektionen pro woche entstehen, rechtfertigen eine sonderschulung jedoch

nicht (Urteil cles Verwaltungsgerichts des Kt. Zürich vom 7 ' Februar 2oo7

[VB.zoo6.oo45o] = NZZ vom 22'  Februar 2Qo7 '  S'  +l) '

3.  Rechtsvergleichende Hinweise

Die schweiz ist Mitglied der Europaischen Agentur für Entwicklungen in der

sonderpödagogischen Förderung und partizipiert von den Erfahrungen der

anderen Staaten mit  e inem integrat iven Schulmodel l  (vgl .  L iesen, zoo5) '

Die Nachbar länder Deutschland(Art .3 Abs. 3 Satz z und ArI .7 Abs. I  GG so-

wie Urtei le des Bundesverfassungsger ichts vom 30. fu l i  r996 [r  BvR ryo9l

96l :  Behindertenrecht tgg6, s.  r96 f . :  DVBI 1996, s.  r369: FamRZ 1996,

S. rz65 :  lZ ry96, S. ro73 :  fuS 1997, 5 '  748:NIW rgg7, to6z'und vom 4'
Apr i l  Lg97 Ir  BvR glgl lbzw. vom 8. Oktober \gg7 [r  BvR glgl ] :  BVerfGE

96, S. 288 = DVBI : '997, S. r43z: FamRZ 1998, S'  21 :  FuR 1998 ,  S'  zz:  f  uS

1gg8,S.ss3: NIW rgg8,S.r3r = NVwZ 1998, S'  r69'  Bundesverwaltungs-

gerichts vom 14. August rg97 16 B l+.gZl und Bayrischen Verwaltungsge-

r ichtshofs vom rr .  Dezember ry96178 96.2568] und vom7. Novembet 1996

Il CE 963t4'; ,rgl. dazu Dietze, rgg4; caspar, 2ooo; Dirnaichner, t997; lür-
gens & Römer, rygg; fürgens, 1997 und Lehnert, zooo) und Ösrerreichken-

nen ebenfalls ein föderalistisch aufgebautes duales Schulsystem, weshalb

die recht l ichen probleme mit  denjenigen in der Schweiz vergleichbar s ind.

In l ta l ienstatuiert  Art ikel  r3 Gesetz vom 5. Februar l99z Nr '  ro4 das grund-

sätzliche Recht aller minderjährigen Behinderten auf schulische Ausbildung

und sieht verschiedene Massnahmen zur Förderung der Schulung behinder-

ter  Personen vor (vgl .  dazu Urtei le des Corte Cost i tuzionale vom 4'  f  u l i  2ool

lNr.  zz6lzoor]  und vom 3. funi  1987 [Nr.  z t5 l ry87l  sowie Tr ibunale Ammi-

nistrat ivo Regionale del la Ligur ia vom 2. Dezember 2oo4 [Nr.  I  y lzoo4l '

Für die Hochschulstufe bestehen besondere Regeln (vgl .  Fi l ippini  Steine-
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mann, ry95; Nocera,  2oo). ;  Panchaud Mingrone, tgg4 und Tortel lo,  r9991.
In Frankreich regeln der Code de l 'education und Artikel ry ff. Loi n' 2oo5-
roz du r  r  f6vr ier  2oo5 pour l 'egal i td des droi ts et  des chances, la part ic ipa-
t ion et  la c i toyennet6 des personnes handicap6es die schul ische Integrat ion
der behinderten Kinder.

Die angelsächsisch geprägten Staaten weisen tradi t ionel l  e ine ausgepräg-
tere Diskr iminierungsgesetzgebung aus und garant ieren eine integrat ive
Schulung behinderter Kinder und |ugendl icher (Lepofsky,  r99r) .  In Gross-
br i tannien wird das integrat ive Schulmodel l  durch Part  4 of  the Disabi l i ty
Discr iminat ion Act r995 bzw. den Special  Educat ional  Needs and Disabi l i ty
Act zoor garant ier t .  In den USÄ verpf l ichten Sect ion 50r des Rehabi l i tat ion
Act of  1973, der Indiv iduals wi th Disabi l i t ies Educat ion Act of  ry97lzoo4
und zahlreiche Ausführungsvorschriften zur integrativen Ausbildung behin-
derter Kinder (Colker & Tucker,  1998,S.3o7 f f . ;  Hurder,  1997 und Melvin,

ryss).
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lv. Beruf l iche Ausbi ldung
von behinderten Kindern

A. Behinderungsbedingte Benachtei l igungen im Erwerbsbereich

Behinderte fugendl iche, die die obl igator ische Schulpf l icht  er f t i l l t  haben,
werden auf dem Arbei tsmarkt  in mehrfacher Hinsicht  benachtei l igt .  Lern-
behinderte fugendliche können aus intellektuellen Gründen oft keine Berufs
lehre abschl iessen, selbst  wenn sie einen Arbei tsplatz f inden würden, und
werden in geschützten Werkstritten (sekundärer bzw. geschützter Arbeits-
markt)  beschaft igt  (Bickel ,  t999; Vis ier ,  r998).  Ist  d ie f ragl iche Behinde-
rung nur mit einer Funktionsbeeintrrichtigung verbunden, wird die Berufs-
wahlf re ihei t  fakt isch eingeschränkt.  Behinderte |ugendl iche, die nicht  auf
andere Berufe ausweichen können, s ind darauf angewiesen, eine Lehrstel le
fur behinderungsbedingt mögl iche Berufe zu erhal ten.  Ob sie einen Ausbi l -
clungsplatz erhalten, hängt von den konjunkturellen und den baulichen Ver-
hciltnissen und der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, behinderte f ugendliche
auszubi lden. Während der beruf l ichen Ausbi ldung treten mitunter behin-
derungsbedingte Schwier igkei ten auf,  d ie von Arbei tgebenden und Berufs-
schule eine Ausnahmeregelung erfordern. Nach Abschluss der berufl ichen
Ausbi ldung müssen Behinderte einen ihren Bedt i r fn issen entsprechenden
.lrbeitsplafz finden.

Al l  d iese Umstände tragen dazu bei ,  dass sowohl der Prozentsatz von
behinderten Schulabgängern und Schulabgänger innen ohne Berufs lehrab-
schluss als auch die Arbei ts losenquote bei  Behinderten höher s ind als bei
N ichtbehinderten. Die schweizer ische Beschäft igungsquote Behinderter von
o,8"1,  is t  im internat ionalen Vergleich und im Vergleich zu den vorhande-
nen 8'2,  an geeigneten Arbei tsplätzen unterdurchschni t t l ich t ief  (Baumgart-
ner,  Greiwe & Schwarb, zoo4a, S. XVII) .  Die beruf l iche Eingl iederung von
I lehinderten in den pr imären bzw. regulären Arbei tsmarkt  beschaft igt  zu-
rr t 'hnrend nicht  nur die Wissenschaft ,  sondern auch Arbei tnehmer bzw.
\rbei tgeberverbände (Baumgartner,  Greiwe & Schwarb, zoo4b; Baur,  2oo3;
I i ic  kel ,  rygg; Durrer,  2oo+; Gärtner,  2oo+; Hanselmann, r  999; Häfel i ,  zoo5;
I  i 'c l rer  & Hol lenweger,  2oo2; Mül ler ,  Murer & Reinhard,  r99B).



Der schweizer ische Gesetzgeber fördert  d ie beruf l iche Eingl iederung der Be-
hinderten einerseits mit sozialversicherungsrechtlichen Leistungen und ande-
rerseits mit berufsbildungsrechtlichen Massnahmen. Seit In-Kraft-Treten des
Behindertengleichstel lungsgesetzes werden diese durch anstel lungsrecht l i -
che Massnahmen des Bundes ergänzt. Ein eigentliches arbeitsvertragliches
Diskr iminierungsrecht,  das den diskr iminierungsfreien Zugang und die Be-
schäft igung von behinderten Arbei tnehmenden regel t ,  kennt die Schweiz -
im Gegensatz zum Ausland -  n icht .  Insbesondere gel ten im schweizer ischen
Recht kein explizites Verbot der Anstellungsdiskriminierung auf Grund einer
Behinderung und auch keine Beschäftigungsquoten bzw. AbgabepJlicht bei
N ichtbeschaftigung von g enüg end behinderten Arbeitnehmern.

Das Bundesverfassungsgericht erachtet die deutsche Regelung der Aus-
gleichsabgabepflicht frir unbesetzte PJlichtarbeitsplötze als geeignete, not-
wendige und verhäl tn ismässige Massnahme zur Förderung der beruf l ichen
Integrat ion Behinderter (vgl .  Urtei l  des Bundesverfassungsger ichts vom
r.  Oktober 2oo4 [r  BvR zzzt lo3] ;  vgl  zur österreichischen Regelung Bun-
desgesetz über die Einstel lung und Beschäft igung Behinderter IBehinder-
teneinstel lungsgesetz -  BeinstG] vom 1r.  Dezember ry69).  Im Rahmen der
5.  IVG-Revis ion wurde im Par lament darüber debatt ier t ,  ob eine Beschäf-
t igungspf l icht  für  Arbei tgebende eingeführt  werden sol l .  Der Gesetzge-
ber entschloss sich letztl ich für eine blos se Mitwirkungspflicht im Rahmen
der beruf l ichen Eingl iederung. Der Arbei tgeber ist  nach dem Gesetzeswort-
laut  gehal ten, akt iv mit  der IV-stel le zusammen und bei  der Herbei führung
einer angemessenen Lösung im Rahmen des Zumutbaren mit  zu wirken
(Art .  7c IVG).

B. Massnahmen gemäss Berufsbi ldungsgesetz
zur Förderung der beruf l ichen Ausbi ldung

1. Al lgemeines

Der Bund hat mit  dem Bundesgesetz über die Berufsbi ldung (Berufsbi l -
dungsgesetz,  BBG) vom r3.  Dezember zooz (SR +rz.ro) und der Verord-
nung über die Berufsbi ldung (Berufsbi ldungsverordnung, BBV) vom 19.
November zoo3 (SR +12.10r)  verschiedene Massnahmen zu Gunsten von
Behinderten getrof fen.  Diese werden durch die kantonalen Ausführungs-
er lasse -  je nach Kanton relat iv wei tgehend -  ergänzt (vgl .  Überbl ick in der
Botschaft  zur Volksini t iat ive oGleiche Rechte fur  Behinderte,  uncl  zum Ent-
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wurf  e ines Bundesgesetzes über die Besei t igung von Benachtei l igungen be-
hinderter Menschen vom rr .  Dezember zooo in:  BBI 2ooo, S. r7t5f f . ,Zi f f .
2.3.2.2 bzw. S. t748 f . l .

2.  Ausbi ldungsmögl ichkei ten

Die Berufsbi ldungsgesetzgebung bezweckt u.a.  den Ausgleich der Bi l -
dungschancen in sozialer und regionaler Hinsicht  sowie die Besei t igung
von Benachteil igungen von Menschen mit Behinderungen (Art. 3 l i t. c BBG).
Die Berufsschulen werden deshalb explizit angehalten, entsprechende Bil-
dungsangebote und - formen anzubieten (Art .  zr  Abs. z l i t .  c  BBG). Der In-
tegrationszweck soll aber nicht zu Abstrichen bei der berufl ichen Qualif i-
kat ion führen: <Es ist  aber weder der Berufsbi ldung noch den Behinderten
gedient,  wenn für diese innerhalb eines Normfeldes speziel le Ausnahmen
und Abstriche bei der Qualif ikation gemacht werden. Wenn jemand ein Be-
rufsdiplom erhäl t ,  dann sol l  d ieses der zert i f iz ier ten Fähigkei t  entsprechen,
(Botschaft  zu einem neuen Bundesgesetz über die Berufsbi ldung [Berufs-
bi ldungsgesetz,  BBG] vom 6. September 2ooo in:  BBl,  2ooo, S.5686 f f . ,Zi f f .
r .6.4 bzw. BBl,  zooo ,  S.  57ozl .

Das Berufsbildun gsgesetz sieht deshalb ein duale s Ausbildung s sy st em v or.
f ugendliche mit Lern- und Schulschwierigkeiten können eine zweijahrige be-
rufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest absolvieren (Art. r7
,A.bs.  z BBG). Die Grundausbi ldung ist  so auszugestal ten,  dass die Angebo-
te den unterschiedl ichen Voraussetzungen der Lernenden besonders Rech-
nLurg t ragen (Art .  r7 Abs. z BBG). Die <normal> bi ldungsfähigen fugendl i -
chen absolv ieren eine drei-  b is v ier f  ähr ige Grundbi ldung und schl iessen die-
se in der Regel  mit  e iner Lehrabschlussprüfung bzw. mit  e inem eidgenössi-
schen Fähigkei tszeugnis ab (Art .  r7 Abs. 3 BB).  Die nicht  b i ldungsfähigen
f ugendl ichen haben von vornherein keine beruf l iche Ausbi ldungsmögl ich-
kei t .  Der Sonderschulunterr icht  kann jedoch bis zum zo. Al ters jahr ver län-
gert  werden (Art .  8 Abs. z IVV).

Fiir Sinnesbehinderre bestehen spezielle Berufsschulen. An der interkanto-
ri a I e n B erufs schule für Hörgeschädigte, Zirich, werden hörgeschädigte Men-
.chen der deutschsprachigen Schweiz in der beruf l ichen Aus- und Weiter-
bi lc lung unterr ichtet .  Höhere Fachschulen und universi täre Hochschulen se-
l ren zwar Er le ichterungen für Hör- ,  Seh- und Körperbehinderte vor;  eben-
f  . r l ls  exist ieren besondere Bibl iotheken und Hörbüchereien. Die Wahl-  und
Zrrgar-rgsfreihei t  der Gehörlosen zu einer integrat iven beruf l ichen Ausbi l -



dung ist  g le ichwohl in wei t  grösserem Masse eingeschränkt als diejenige von
Körperbehinderten. Das Behindertengleichstel lungsgesetz s ieht  deshalb zu
Recht besondere Förderungsmassnahmen für diese Untergruppe vor.

3.  Berücksicht igung behinderungsbedingter Bedürfnisse

Bei der Gestal tung der Ausbi ldungsmodal i täten sind die behinderungsbe-
dingten Bedürfnisse der Lernenden zu beachten (Art .  r8 Abs. r  BBG sowie
Art .  ro und 35 Abs. 3 BBV).  Der Gesetzgeber s ieht  insbesondere folgende
Massnahmen vor:
. Verlangerung der zweijöhrigen Grundausbildung: Die zweijährige Grund-

bi ldung kann um höchstens ein |ahr verkürzt  oder ver längert  werden
(Art .  ro Abs. 3 BBV).

. Fachkundige individuelle Begleitung: Ist der Bildungserfolg gefährdet, so
entscheidet die kantonale Behörde nach Anhörung der lernenden Person
und der Anbieter der Bi ldung über eine fachkundige indiv iduel le Beglei-
tung. Die fachkundige indiv iduel le Beglei tung umfasst nicht  nur schul i -
sche, sondern sämtl iche bi ldungsrelevanten Aspekte im Umfeld der ler-
nenden Person (Art .  ro Abs. 4-5 BBV).

. Prüfungserleichterungen: Benötigt eine Kandidatin oder ein Kandidat auf
Grund einer Behinderung besondere Hi l fsmit te l  oder mehr Zei t - ,  so wird
dies angemessen gewährt  (Art .  35 Abs. 3 BBV).

Die staat l ichen Berufsschulen sind ferner an das Benachtei l igungsverbot ge-
bunden (Art .  z Abs. 5 BehiG),  während pr ivate Berufsschulen ledigl ich das
Ausgrenzungs- bzw. Herabwürdigungsverbot zu beachten haben.

4.  Laufbahnberatung

Das Fach uBerufs-,  Studien- und Laufbahnberatung> hat den unterschiedl i -
chen Schwerpunkten der Beratung von fugendl ichen, der Studienberatung,
der Laufbahnberatung Erwachsener und der Beratung von Menschen mit Be-
hinderungen Rechnung zu tragen (Art .  57 Abs. z BBV).
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5. Bei t räge für die Bi ldung und berufsor ient ier ten Weiterbi ldung

Der Bund kann schl iessl ich Beiträge für Massnahmen zur Förderung der tat-
sächl ichen Gleichstel lung sowie der Bi ldung und berufsorientierten Weiter-
bi ldung von Menschen mit Behinderungen gewähren (Art.  55 Abs. r l i t .  a
BBG).

C. Massnahmen gemäss Behindertengleichstel lungsgesetz
zur Förderung der beruf l ichen Integrat ion

1. Massnahmen im Bundespersonalbereich

Der Bund setzt  a ls Arbei tgeber al les daran, Behinderten gleiche Chancen wie
nicht  Behinderten anzubieten. Bei  a l len Arbei tsverhäl tn issen und auf al len
Ebenen, nament l ich jedoch bei  den Anstel lungen, t r i f f t  der Bund die zur Um-
setzung des Gesetzes erforder l ichen Massnahmen (Art .  r3 Abs. r  BehiG).  Die
Behindertengleichstel lungsverordnung unterscheidet organisator ische und
i  ndiv iduel le Massnahmen.

Die organisatorischen Massnahmen bestehen in der Bezeichnung eines In-
tegrationsbeauftragfen, dessen Aufgabe es ist, die angestellten behinderten
Personen in Fragen der Integrat ion der Menschen mit  Behinderungen im be-
rrrfl ichen Umfeld zu beraten (Art. r3 BehiV), und der Koordination der Um-
setzung der betrieblichen Gleichstellung der Behinderten durch das eidgenös-
sische Personalamt (Art .  r5 BehiV).

Die individuellen Massnahmen umfassen eine Begründungspflicht bei
einer Nichtanstellung (Art. r4 BehiV) und eine Anpassungspflicht des beruf-
l ichen Umfelds (Art .  rz BehiV).  Die Arbei tgebenden ergrei fen die notwen-
r l igen Massnahmen, um das beruf l iche Umfeld entsprechend den Bedurf-
nissen ihrer behinderten Angestel l ten zu gestal ten,  insbesondere in Bezug
atr f  Arbei tsräume, Arbei tsplätze,  Arbei tszei ten,  Mögl ichkei ten der beruf-
l ichen Weiterbi ldung und Karr ierenplanung sowie das Intranet (Art .  rz
, \bs.  z i .V.m. Art .  ro Abs. r  BehiV).



2. Massnahmen für Sprach-,  Hör-  oder Sehbehinderte

Der Bund kann ferner die Massnahmen der Kantone - ausnahmsweise auch
von nicht gewinnorientierten Organisationen und Einrichtungen von natio-
naler Bedeutung (Art .  t6 Abs. z BehiV) -  zur Förderung der schul ischen und
der berufl ichen Ausbildung Sprach- oder Hörbehinderter in der Gebärden-
und Lautsprache sowie zur Förderung der Sprachkenntnisse Sehbehinderter
mit  befr isteten Bei t rägen unterstützen (Art .  r4 Abs. 3 l i t .  a BehiG und Art .
r6 Abs. 3 BehiV).  Bei t räge können den Kantonen insbesondere für Massnah-
men gewährt werden, die bezwecken, den sprach-, hör- oder sehbehinder-
ten Kindern und fugendl ichen die Ausbi ldung in Regelk lassen zu ermögl i -
chen oder den nicht sprach-, hör- oder sehbehinderten Kindern und |ugend-
l ichen das Er lernen der Gebärdensprache oder der Brai l leschr i f t  zu ermögl i -
chen (Art .  r6 Abs. r  BehiV).

3.  Programme zur schul ischen und beruf l ichen lntegrat ion Behinderter

Der Bund kann Programme durchführen, die der besseren Integrat ion Be-
hinderter in die Gesel lschaft  d ienen. Die Programme können insbesondere
die Bildung oder die berufl iche Tätigkeit betreffen (Art. r6 Abs. r l i t. a und
b BehiG). Die Beiträge können auch für befristete Programme geleistet wer-
den (Art .  r7 Abs. r  l i t .  a-e BehiV),  d ie
'  e inen starken Praxisbezug aufweisen;
'  über die Dauer der Bei t ragszahlung hinaus wirken;
.  d ie Zusammenarbei t  mit  anderen Organisat ionen fördern;
. eine Verbindung mit anderen Programmen ermöglichen; oder
. experimentellen Charakter aufweisen.

4.  Pi lotversuche zur Integrat ion im Erwerbsleben

Der Bundesrat  kann zei t l ich befr istete Pi lotversuche durchführen oder un-
terstützen, um Anreizsysteme für die Beschäftigung Behinderter zu erpro-
ben. Er kann zu diesem Zwecke Invest i t ionsbei t räge für die Schaffung oder
Einr ichtung behindertengerechter Arbei tsplätze vorsehen (Art .  r7 BehiG).
Die Beiträge können auch für befristete Versuche geleistet werden (Art. r8
Abs. r  l i t .  a-d Behiv) ,  d ie:
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'  d ie Integrat ion Behinderter in bestehende Arbei tsprozesse ermögl ichen;
' Arbeitnehmenden, die von einer Behinderung bedroht sind, den Erhalt

des bisher igen Arbei tsplatzes ermögl ichen;
'  d ie Entwicklung behindertengerechter Arbei tsplätze in Betr ieben för-

dern;
'  Zusammenarbei tsformen von Behinderten mit  Nichtbehinderten erpro-

ben.

Beiträge werden nur geleistet, wenn die Versuche über die Dauer der Bei-
t ragszahlung hinaus wirken, in den Organisat ionen und Betr ieben gut veran-
kert  s ind oder exper imentel len Charakter aufweisen (Art .  r8 Abs. z BehiV).
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